
Mit Erwerbseinkommen Ohne Erwerbseinkommen

67 % des wegfallenden durchschnittlichen Nettogehalts der letzten 
12 Monate ohne Mutterschutzfrist. Mind. 300 Euro, max. 1.800 Euro 

monatlich für Arbeitnehmer/-innen, Selbständige, Auszubildende, 
Studierende mit Nebeneinkünften. Teilzeitarbeit von bis zu 30 Stunden 

pro Woche möglich.

300 Euro monatlich – 
gegebenenfalls zusätzlich 

zu anderen Sozial-
leistungen. 

• Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um 300 Euro je Kind.
• Familien mit mehreren Kindern erhalten zusätzlich einen Geschwisterbonus von 10 % oder mind. 75 Euro.
• Der Auszahlungszeitraum lässt sich verdoppeln, dann wird die monatliche Leistung halbiert. 

Für Elternpaare: 
Auszahlung 12 Monate plus 

2 Partnermonate

Alleinerziehende: 
Auszahlung 
14 Monate

Für Elternpaare und 
Alleinerziehende: 

Auszahlung 12 Monate

Das neue Elterngeld gilt seit dem 1. Januar 2007

Jetzt bekommen Familien, was ihnen am Anfang am meisten fehlt:
Zeit und Geld.

Weitere Informationen zu den neuen Familienleistungen des Bundesfamilienministeriums finden Sie unter 
www.familien-wegweiser.de


